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Gesuchsformular
Landungen und Starts näher als 100 m von einer Gaststätte 
Gesetzesgrundlage: Aussenlandeverordnung (AulaV; SR 748.132.3) Art. 10, Art. 25(d), Art. 32(f) und Art. 34(e).
Gebühr nach Zeitaufwand gemäss Gebührenverordnung (GebV-BAZL; SR 748.112.11) Art. 38(1-i).
Instruktionen: 
Dieses Formular kann entweder von Privatpiloten (1) oder von Schweizer Flugunternehmen (2) genutzt werden. Die Bewilligung wird nur für Helikopter, die im Schweizer Luftfahrzeugregister eingetragen sind, gelten. Für jede Gaststätte muss ein separates Formular verwendet werden. Es können mehrere Formulare zusammen eingereicht werden. 
Formular ausfüllen, drucken, unterschreiben lassen, mit Beilage senden an: heli@bazl.admin.ch 
Das Formular mit den Originalunterschriften ist vom Antragsteller aufzubewahren.
1) Nicht-gewerbsmässige Flüge (muss vom Piloten ausgefüllt werden)
2) Gewerbsmässige- und/oder Ausbildungsflüge (muss von der Flugunternehmung ausgefüllt werden)
1) Für maximum 2 Landungen pro Monat für den oben aufgeführten Privatpiloten   oder 
2) Für eine unbeschränkte Anzahl Landungen für die oben aufgeführte Firma. 
    Anmerkung: Die Verantwortung für eine sichere Landung liegt immer beim Piloten.
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